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DER 8UNDESr/!!r~ISTER füH FiNANZEN 

Z. 11 0502/42-Pr.2/80 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parl a.ment 
Ion W ; e n 

1980 06 06 

SOS/AB 

'SaG -06- 12 
zu SO'1IJ 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl. Ing. Dr. Leitner und Genossen vom 
18. April 1980, Nr .504/ J, betreffend Gebartmg des Famil ienl astenausgl eichs­
fonds, beehre ich mich mitzuteilen: 

1. Der im Bundesvoranschlag fUr.das Jahr 1979 ~eranschlagte Betrag von 
3.041,6 !'110 S alsOber\'1eisung vom Reset·vefonds für Familienbeihilfen an 

den A.usgleichsfonds für Familienbeihilfen wurde im Hinblick auf den geringeren 
Abgang des Ausgieichsfonds nicht in der vollen Höhe benötigt. 

2. Der Abgang des Ausgleichsfonds fUr Familienbeihilfen im Jahr 1979 betru~ rd. 
1.220 Mio S~ in welcher Höhe auch Mittel des Reservefonds zur Abgangdeckung 
herangezogen wurden. 

3. Der im Vergleich zum Voranschlag geringere Abgang des Ausgleichsfonrlsf'ür 
Familienbeihilfen ist im wesentlichen auffolgendde Umstände zurUckzufUhren: 

Bei den Familienbeihilfen ergab sich eine Ersparung von rd. 1.000 Mio'S, die 
durch die Verzögerung der Ratifizierung von Staatsverträgen mit Jugoslawien t 

Spanien und der Türkei bedingt ist. Diese Staatsverträge sehen nämlich Nach­
zahlungen an Familienbeihilfen fUr die Jahre 1978 und 1979 fUr die in den 
Heimatländern verbliebenen Kinder der Gastarbeiter vor. Diese Nachzahlungen, 
mi t denen bereits im Jahre 1979 gerechret wurde ,werden erst 1980 anfall en. 

Seiden Schulfahrbeihilfen und S:hUlerfreifahrten ergab sich eine Ersparung 
von rd. 130 r·Ho 5,be; den lIntersuchungskosten nach dem ~tutter-Kind-Paß ebenso 
eine solche von rd. 130 Hio S. 

~Jeiters wurden 300 ~1io S, die als Aufwand für Beihilfen für ersatzlos weg:" 
gefallene Killderabsetzbeträge vorgesehen waren, nicht benötigt. Der G.rund 
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vom 18. Dezember 1979, BGB1.Nr. 550). 

Bei den Einnahmen ergab sich eine Me~lrbetra9 von rd. 300 Mio S:der auf 

nemessen ist, :wrUckzufühl~el1 ist. 

tl-. FUr das Jahr 1979 wurde:'! dem Kante des ReservE:fond~ ftir' Fam-; 1'ier.beihi1 fen 
Zinsen "in Höhe von 472,7 l''!io S gü':"~geschr'ieben . 

..;. Das Vermögen des Reservefonds fUr' ;':-ami1i enbeil;"i 1f'r2n zum 1. jiinni2r' 1980 betrug: 

1. Akti ve 

Guthaben bei öPSK 
Forderung gegen den Bund 
aus der Zeit vor 1971 

II. Passiva 

Verbindlichkeiten gegen den 
Ausgleichsfonds (Restzahlung zur 
Abgangdeckung 1979) 

3.4-07 1'1i I) S 

89,8 ~~~c S. 

De}~ zur Abgangdeckung des Ausgl ei chs fOl'1ds für' Fam i"' i enbei hi 1 fen erforderl i ehe 

Restbetrag ven 89,8 Mio S wurde im Jänner 1980 aus dem Guthaben bei der öPSK 
dem Ausgleichsfonds fUr Familienbeihilfen Uberwiesen. 

o. Der Zin~satz fUr das Guthaben bei der Dsterreichischen Postsparkasse betrug 
bis 31. ~ärz 1980 5 v.H. und beträgt ab 1. April 1980 6 v.H. 

7. Im ersten Quartal 1980 ergab sich folgende Getarung des Ausgleichsfonds fUr 
Farni 1 i enbei h i 1 fen: 

t~usgaben 

EinMhmen 

Erfolg 
in Mio S 

6.858 
6.?90 

58 

1/4 des Jahresvoranschlages 
"in 11;0 S 

.----,---
7.294 
6.990 ---

304 
-------~-------------------------------~--------------------------~--------
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Beim Verg1eich des Erfolges mit dem Voranschlag ist zu berücksichtigen, 
daß bei einigen Ausgabenposten im ersten Vierteljahr noch keine Zah,~.ungen 

angefallen sind, sodaß aus dem Quartalsergebnis noch nicht auf das Jahres­
ergebnis geschlossen werden kann. So sind insbesondere bei fo"lgenden A:Js­
gabenpostmim ersten Quartal noch keine Zahlungen geleistet worden: 

Beitrag zum Karenzurlaubsgeld (Voranschlag: 417 '~1io S) 

Untersuchungskosten Mutter-Kind-Paß ( 11 200 U } 

Teilersatz des Wochengeldes ( 11 420 n ). 

8. In bezug auf die weiteren Vorhaben der Bundesregierung zur Verbesserung 
der fami1ienpolitischen Leistungen darf ich auf die dem Nationairat zuge­
leitete Regierungsvorlage in 312 der Beilagen verweisen" (Bundesgesetz, mit 
dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert \':ird). Darnach sind fUr 
das Jahr 1981 Lei stungsverbesserungen im Gesamtausmaß von 1.930 Hi 0 S vor­
gesehen. 

Im übrigen muß ich auf § 40 Abs. 2 des Familienlastenausgleichsgesetzes 196i 
verwei sen, wonach di e r/1 it te 1 des Reservefonds betragsmäßi 9 ei nem Ddtte 1 des 
Gesamtaufwandes des Ausgleichsfonds für Familienbehilfen im letztabgelaufenen 
Jahr entsprech~n sollen. Die genannt~ Regierungsvorlage wurde unter ßedacht­
nahme auf diese Bestimmung erstellt. 
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